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Künstlersozialabgabe - Wenn diese Kriterien erfüllt sind, besteht Abgabepflicht


	PRÜFUNGSPUNKT
	DAS BEDEUTET KONKRET
	GEPRÜFT

	Beschäftigung von freien Künstlern/Publizisten
	Ihr Unternehmen muss im vergangenen Jahr freiberufliche/selbstständige Künstler und/oder Publizisten beschäftigt/beauftragt haben. Anhaltspunkte bietet Ihnen der Katalog der Künstlersozialkasse, den Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de finden. Können Sie nicht selbst klären, ob die Mitarbeiter frei oder abhängig beschäftigt sind, steht Ihnen die kostenlose Statusfeststellung zur Verfügung.
	☐

	Abgabenpflichtige Verwertung
	Ihr Unternehmen verwertet die Leistungen von Künstlern/Publizisten abgabepflich- tig als Verwerter, als werbender Betrieb oder im Rahmen betrieblicher Veranstaltun- gen.
	☐

	mehr als geringfügig
	Bei der Beauftragung im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit etc. muss die Bagatell- grenze überschritten worden sein (für das Jahr 2024 bzw. Meldung bis 31.3.2025: 450 €, für das Jahr 2025: 700 €).
	☐
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